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§ 1 Allgemeines 
 
Grundlage für das Ausstellungswesen im 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V. (BKD) 
ist die VDH-Ausstellungsordnung in der jeweils gültigen Fassung. Der BKD erkennt die VDH-
Ausstellungsordnung  als für sich verbindlich an. Die VDH-Ausstellungsordnung hat 
uneingeschränkt Gültigkeit und wird durch  diese Ordnung sinnvoll ergänzt.  
 
 
§ 2 Titel und Titel-Anwartschaften   
 
Es kommen folgende Titel zur Vergabe: 

 
- Deutscher Champion (Klub) 
- Deutscher Jugend-Champion (Klub) 
- Deutscher Veteranen-Champion (Klub) 
- BKD-Klubsieger 
- BKD-Klubsiegerin 

 
Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. Titelzuerkennung besteht nicht. Die Vergabe liegt 
im Ermessen des Zuchtrichters. 
Die Vergabe der Anwartschaften darf nur auf termingeschützten Rassehunde-Ausstellungen 
vorgenommen werden 
 
§ 2.1 Deutscher Champion (Klub) 
 
Der vom BKD vergebene Titel „Deutscher Champion (Klub)“ kann nur durch mindestens vier       
Anwartschaften unter drei verschiedenen Zuchtrichtern errungen werden, wobei zwischen 
der ersten und der letzten Anwartschaft mindestens zwölf Monate und ein Tag liegen 
müssen. Die Anwartschaften können nur in der Zwischenklasse, Offenen Klasse sowie 
Champion- und Gebrauchshundklasse auf internationalen und nationalen Rassehunde-
Ausstellungen mit angegliederter BKD-Sonderschau oder auf Spezial-Rassehunde-
Ausstellungen vergeben werden, wobei der Hund mit „Vorzüglich 1“ bewertet worden sein 
muss.  
Für den zweitbesten Rüden / die zweitbeste Hündin einer Klasse mit der Bewertung 
„Vorzüglich 2“ kann die Reserve-Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve-Anwartschaft 
kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung der 
Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Champion (Klub) war.  
 
 
§ 2.2 Deutscher Jugend-Champion (Klub) 
 
Der vom BKD vergebene Titel „Deutscher Jugend-Champion (Klub)“ kann nur durch 
mindestens drei Anwartschaften unter zwei verschiedenen Zuchtrichtern, ohne zeitliche  
Einschränkungen, errungen werden. Die Anwartschaften können nur in der Jugendklasse  
(Mindestalter 9 Monate) auf internationalen und nationalen Rassehunde-Ausstellungen mit  
angegliederter BKD-Sonderschau oder auf Spezial-Rassehunde-Ausstellungen vergeben 
werden, wobei der Hund mit „Vorzüglich 1“ bewertet worden sein muss.  
Für den zweitbesten Rüden / die zweitbeste Hündin mit der Formwertnote „Vorzüglich 2“   
kann die Reserve-Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve-Anwartschaft kann in eine 
Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung der Anwartschaftshund 
bereits im Besitz des Titels „Deutscher Jugend-Champion (VDH)“ war.  
 



BKD – Ausstellungsordnung                   Seite 3                      Stand März 2012 
 
 
 
 
 
 
§ 2.3 Deutscher Veteranen-Champion (Klub) 
 
Der vom BKD vergebene Titel „Deutscher Veteranen-Champion (Klub)“ kann nur durch 
mindestens drei Anwartschaften unter zwei verschiedenen Zuchtrichtern, ohne zeitliche  
Einschränkungen, errungen werden. Die Anwartschaften können nur in der Veteranenklasse  
auf internationalen und nationalen Rassehunde-Ausstellungen mit angegliederter BKD- 
Sonderschau oder auf Spezial-Rassehunde-Ausstellungen an den erstplatzierten Rüden und  
an die erstplatzierte Hündin (Mindestalter 8 Jahre) vergeben werden. 
Für den zweitbesten Rüden / die zweitbeste Hündin der Veteranenklasse kann die Reserve- 
Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve-Anwartschaft kann in eine Anwartschaft  
umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung der Anwartschaftshund bereits im  
Besitz des Titels „Deutscher Veteranen-Champion (VDH)“ war.  
 
Anwartschaften auf den Titel „Deutscher Champion (Klub)“, „Deutscher Jugend-Champion 
(Klub), „Deutscher Veteranen-Champion (Klub) dürfen vom BKD am gleichen Tag und Ort in  
den jeweiligen Klassen nur einmal vergeben werden. Ein Hund kann o.g. Titel nur einmal  
und nur von einem – die jeweilige Rasse betreuenden – Verein verliehen bekommen. 
 
 
§ 2.4 Klubsieger/ Klubsiegerin 
 
Der BKD vergibt einmal jährlich auf seiner Klubsieger-Ausstellung die Titel BKD-Klubsieger 
und BKD-Klubsiegerin.  
 
Es konkurrieren die mit „vorzüglich 1“ bewerteten Hunde (Rüden und Hündinnen getrennt) 
der Jugendklasse, Zwischenklasse, der Championklasse, der Gebrauchshundklasse und der 
Offenen Klasse, sowie die erstplazierten Veteranen und die Erstplazierten der Ehrenklasse 
gegeneinander. 
 
Die Titel BKD Klubsieger/in können in die Ahnentafel/Registierbescheinigung eingetragen 
werden, berechtigen aber nicht zum Start in der Championklasse. 
 
 
§ 2.5 Zuerkennung der Titel „Deutscher Champion (Klub“, „Deutscher Jugend   
        Champion (Klub) und „Deutscher Veteranen-Champion (Klub) 
 
Antragsberechtigt ist der Eigentümer des Hundes. Bei Eigentumswechsel während der 
Anwartschaftszeit begleiten die errungenen Anwartschaften den Hund und gehen an den 
neuen Eigentümer über. 

Für die Zuerkennung des Titels müssen an den Schriftführer folgende Unterlagen 
eingereicht werden: 

 Vier Kopien des einheitlichen Richterberichtsformulars mit Vermerk der vergebenen 
Anwartschaften 

 Kopie der Ahnentafel oder Registrierbescheinigung 

 Angabe des Eigentümers mit aktueller Anschrift (wird auf der Titelurkunde eingetragen) 
 
Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt, die Gebühr regelt die BKD Gebührenordnung. 
 
Der Titel „Deutscher Champion (Klub) berechtigt zum Start in der Championklasse auf allen 
Rassehunde-Ausstellungen im Inland. 
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§ 2.6 Sonstiges 
 
Auf Spezial-Rassehunde-Ausstellungen sind zusätzlich zum BOB (Rassebester) und bester 
Veteran noch folgende Entscheidungen zu treffen und auf dem Richterberichtsformular zu 
vermerken: 

- Bester Jüngstenhund 
- Bester Jugendhund 
- Best Opposite Sex (bestes gegenteiliges Geschlecht zum BOB) 

 
Auf internationalen und nationalen Ausstellungen mit angegliederter BKD Sonderschau sind 
diese Entscheidungen ebenfalls wünschenswert. 
 
 
§ 2.7 Schlussbestimmungen 
 
Jedes Mitglied des BKD erhält eine Ausfertigung der Ausstellungsordnung. Die 
Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift und/oder auf der Klub Homepage gilt als Zustellung 
einer Ausfertigung.  
 
Die Nichtigkeit von Teilen dieser Zuchtordnung zieht nicht die Nichtigkeit der Zuchtordnung 
insgesamt nach sich.  

 


